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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 

ABTEILUNG 5 - UMWELT 

Rheinhochwasserdämme Karlsruhe  

RHWD XXV (RDK) und RHWD XXVII 

Dammertüchtigung 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Dokumentation 
zur 2. Sitzung des Projektbegleitkreises 

am 12. Dezember 2017 im Regierungspräsidium Karlsruhe 

�7�2�3�������%�H�J�U�����X�Q�J���X�Q�G���7�D�J�H�V�R�U�G�Q�X�Q�J 

Herr Stelzer, Leiter des Referats 53.1 – Gewässer I. Ordnung, Hochwasserschutz, Pla-

nung, begrüßt die Teilnehmenden des Projektbegleitkreises im Trudpert-Müller-Saal des 

Regierungspräsidiums Karlsruhe und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen. Nach 

einer kurzen Vorstellung der Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RPK) geht er 

zur Einführung in die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung des Vorhabenträgers über.  

Es werden fünf neue Teilnehmer im Gremium begrüßt und eine kurze Vorstellungsrunde 

durchgeführt. 

�7�2�3�������=�L�H�O�H���X�Q�G���$�E�O�D�X�I���G�H�U���6�L�W�]�X�Q�J 

Anhand der Tagesordnung werden der Ablauf und die Ziele der Sitzung dargestellt: 

 Vorstellung des Planungsstands

 Klärung offener Fragen sowie

Sammeln von Anregungen und Hinweisen zum Abschließen der Vorplanung

 Planung der nächsten Schritte für die Öffentlichkeitsbeteiligung.

Aus dem Teilnehmerkreis wird bemängelt, dass im Vorfeld der Sitzung keine Unterlagen 

versendet wurden. Besonders für ehrenamtliche Teilnehmer würde so eine zielgerichtete 
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ten an, den Vorhabenträger mit Vorschlägen zu unterstützen. Die hierfür erforderlichen 

Unterlagen werden vom RPK zeitnah zur Verfügung gestellt. 

Soweit Fehlbestockungen (z. B. untypische Bäume in diesem Waldbereich) vorhanden 

sind, sollen diese durch standortangepasste Arten ersetzt werden. Aus dem Teilnehmer-

kreis wird hierzu angemerkt, dass der Fokus nicht nur auf der Beseitigung von Fehlbesto-

ckungen, sondern auch auf dem Erhalt von Alt- und Totholz liegen sollte. Hintergrund ist, 

dass eher eine Altbaum- und Altholzlücke vermutet wird, die durch den Wegfall von Alt-

bäumen gegebenenfalls vergrößert werden könnte. 

Für die Eingriffe auf den FFH-Flächen der Trockenrasengesellschaften soll im Bereich des 

Dammes ein Ausgleich erfolgen. Für die FFH-Mähwiesen liegt sowohl eine Grünlandkar-

tierung als auch eine Kartierung aus dem FFH Managementplan vor. Entscheidend ist, 

dass Verlustflächen wiederhergestellt und dabei charakteristische Arten berücksichtigt 

werden. 

Bezüglich der Trockenrasengesellschaften auf dem Damm (FFH-Fläche) wird aus dem 

Teilnehmerkreis darauf hingewiesen, dass neben den Vorgaben aus dem Management-

plan auch eventuelle Verlustflächen mit zu berücksichtigen sind. Vor allem unter dem As-

pekt des Artenschutzes wurde die aktuelle Dammpflege als nicht optimal empfunden. Der 

Naturschutz wünscht sich angesichts des Themas "Insektensterben" ein modifiziertes 

Vorgehen bei der Dammpflege. Ein Vorschlag bezieht sich auf die "Mosaikmahd", um In-

sekten auf den Dämmen mehr Lebensraum über einen längeren Zeitraum zu gewähren. 

In Hinblick auf die Dammpflege erläutert das RPK hierzu, dass es einen mit der techni-

schen Fachbehörde des Landratsamtes Karlsruhe abgestimmten Unterhaltungsplan für 

den Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt. Bei 200 km Rheinhochwasserdämmen und 160 

km Gewässerstrecke (Gewässer I. und II. Ordnung) sind jedoch Kompromisse zwischen 

Naturschutz und betrieblichen Belangen erforderlich. Seit dem Jahr 2013 wurde das Mah-

dregime gemeinsam mit den Naturschutzbehörden unter Einbeziehung naturschutzrele-

vanter Aufgabenstellungen kontinuierlich optimiert. Auch im NABU-Projekt  „Lebensader 

Oberrhein“, Hotspot Deiche, in dem das RPK aktiv mitwirkt, wird das Thema „optimierte 

Deichpflege“ intensiv diskutiert. Das Gremium stimmt zu, dass sich die Umsetzung der 

Pflegemaßnahmen verbessert hat und in die richtige Richtung geht.  

Durch die Planung einer wasserseitigen Unterhaltungsberme soll die Unterhaltung zukünf-

tig vereinfacht und dadurch auch verbessert werden. Die wasserseitige Berme ermöglicht 

auch bei höheren Wasserständen die Pflege und verbessert somit die Belange des Arten-

schutzes. 

Aus dem Gremium wird der Wunsch geäußert, dass auch landeseigene Flächen für Kom-

pensationsmaßnahmen verwendet werden. Gegebenenfalls sollen hierfür erforderliche 

Kompensationsflächen durch das Land erworben werden.  
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Insgesamt lässt sich so aber die Dammscharte verschmälern und eine weitere Verbesse-

rung der Hochwassersicherheit erreichen. 

Abschnitt 3 - �˜�,�Q�G�X�V�W�U�L�H�‡���’�D�P�P-km 0+840 �– 1+520 

In diesem Abschnitt verlaufen landseitig entlang des Dammes Medienleitungen von Stora 

Enso und Borregaard. Die Leitungstrasse ist aufgeständert und auf dem Betriebsgelände 

von Stora Enso gegründet. Überwiegend befinden sich die Leitungen im Luftraum des Be-

triebsgeländes. Allerdings ragen Dehnungsbögen immer wieder in das Luftraumprofil des 

Hochwasserdammes hinein.  

Aufgrund der extrem beengten Verhältnisse lässt sich auch in diesem Bereich nur die an-

gepasste Sonderbauweise wie in Abschnitt 1 beschrieben umsetzen. 

Die auskragende Spundwand wird im Bereich der landseitigen Böschungsschulter abge-

teuft (Profil km 0+930). Das Gelände landseitig der Spundwand wird zukünftig von Stora 

Enso unterhalten. Hierfür wird eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Die Krone 

des wasserseitigen Erdkörpers wird für Unterhaltungszwecke und zum Einbringen der 

Spundwand bis maximal zum Bemessungswasserstand (BHW) abgesenkt. Dies ermög-

licht auch während Bauzeit einen ausreichenden Hochwasserschutz. 

Nördlich von Stora Enso, im Bereich der Firma Borregaard endet die angepasste Sonder-

bauweise. Ab hier wird die eingangs beschriebene Sonderbauweise umgesetzt (vgl. TOP 

3). Die Spundwand befindet sich in der wasserseitigen Böschungsschulter und ermöglicht 

u. a. beidseitig Böschungsneigung von 1:2,5. Der Dammverteidigungsweg wird auf der 

verbreiterten Krone angeordnet. Landseitig verläuft der Dammschutzstreifen entlang der 

Grundstücksgrenze von Borregaard (Profil 1+450).  

Abschnitt 4 - �˜�3�L�R�Q�L�H�U�K�D�I�H�Q�‡���’�D�P�P-km 1+520�– 1+773 

Auch hier findet die Sonderbauweise aus dem nördlichen Abschnitt 3 Anwendung. Aller-

dings verläuft der Dammverteidigungsweg nun auf einer landseitigen Berme, was eine 

Verschmälerung der Krone ermöglicht.  

Die vorhandene Dammscharte im Bereich bei km 1+540 entfällt zukünftig und wird durch 

eine Dammscharte bei km 1+750 ersetzt, die auch für Schwertransporte der MiRO durch-

gängig ist. Von Seiten der MiRO wurden die Abmessungen 7 m Breite und 1,40 m Höhe 

überprüft und als ausreichend für ihre Belange bezüglich der Schwertransporte bestätigt. 

Eine Zufahrt zum Pionierhafen aus südöstlicher Richtung ist ausreichend. Es ist keine wei-

tere Anpassung gegenüber der in der Planfeststellung für die 2. Rheinbrücke angedachten 

Lösung erforderlich. 

Bei km 1+615 kreuzt der Neubau der 2. Rheinbrücke den Dammverlauf (Profil 1+605). Die 

Böschung des Brückenwiderlagers ist durch die Dammertüchtigung nicht betroffen.  
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Durch die neue Scharte ist vermutlich auch die Freianlage des Gartenbauamts bei km 

1+740 betroffen so dass hier eine bilaterale Abstimmung mit dem Gartenbauamt erforder-

lich wird. Gleiches gilt auch für das Häuschen bei km 1+700, das als Stützpunkt der 

Dammunterhaltung bzw. Wasserwehr genutzt wird. Eventuelle Auswirkungen auf den Be-

stand werden mit der Stadt Karlsruhe und dem Referat 53.2 bilateral abgestimmt. 

Abschnitt 5 - �˜�0�L�5�2�‡ Damm-km 1+773 �– 4+960 

Im gesamten Abschnitt entlang der MiRO kommt die Sonderbauweise mit wasserseitig 

eingestellter Spundwand und beidseitigen Böschungsneigung von 1:2,5 zur Ausführung. 

Fehlhöhen von bis zu ca. 20 cm werden entsprechend ausgeglichen und eine wasserseiti-

ge Unterhaltungsberme ca. 1,7 m unter BHW hergestellt.  

Im Bereich der Dea-Scholven-Straße von ca. km 1+800 bis ca. km 2+600 wird der stra-

ßenbegleitende Fuß- und Radweg zukünftig auf der Krone geführt. Hierzu wurde die Stadt 

Karlsruhe bereits in das vom Vorhabensträger angestrebte Fuß- und Radwegekonzept 

eingebunden. Der Kontakt erfolgte mit Herrn Schell vom Stadtplanungsamt. 

Die Dea-Scholven-Straße selbst bleibt unverändert. Der vorhandene Fuß- und Radweg 

wird rückgebaut und durch Schotterrasen ersetzt. Durch das hierdurch wegfallende Hoch-

bord werden die Unterhaltungsarbeiten am Damm erleichtert. Für die Unterhaltung und als 

Bankett für den LKW-Verkehr wird der Schotterrasen entsprechend befahrbar ausgebildet. 

Für Unterhaltungsarbeiten wird die Dea-Scholven-Straße zukünftig dammseitig mitbenutzt. 

Ferner werden der Dammschutzstreifen und der Dammverteidigungsweg auf der Dea-

Scholven-Straße liegen. Entsprechende Vereinbarungen sind hierfür abzuschließen. 

Von km 2+600 bis zum Ende des Sanierungsabschnittes am Ölhafen verläuft entlang des 

Dammes die Straße “Am Ölhafen“ auf einer Berme. Aus erdstatischer Sicht muss diese 

Berme erhöht werden. Die Straße wird auf gleicher Trasse wieder hergestellt. Auch in die-

sem Abschnitt erfordern die Unterhaltungsarbeiten zukünftig eine Mitbenutzung der Straße 

„Am Ölhafen“. Der Dammschutzstreifen und der Dammverteidigungsweg werden teilweise 

auf der Straße liegen. Entsprechende Vereinbarungen sind hierfür abzuschließen. 

Seitens der MiRO wird darauf hingewiesen, dass während der Bauzeit nicht auf die Dea-

Scholven-Straße als Zufahrt zu ihrem Betriebsgelände verzichten werden kann. Allerdings 

ist eine Vollsperrung der Straße nach derzeitigem Planungsstand auch nicht vorgesehen. 

Im Bereich der Straße „Am Ölhafen“ lässt sich die Befahrbarkeit während der Bauzeit 

vermutlich nicht gewährleisten. Im Falle einer Vollsperrung weist die MiRO darauf hin, 

dass eine Andienung des Ölhafens über das Tor 3 im Werk 2 möglich ist. Dieser Hinweis 

betrifft insbesondere die Zufahrt zur Wasserschutzpolizei und die der externen Feuerwehr.  

Gemäß Dammschutzverordnung hat die Dammschutzzone (DSZ) eine Breite von 35 m. 

Ausgehend von der derzeitigen Dammgeometrie beginnt die DSZ landseitig des Damm-
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schutzstreifens also 4 m landseitig des Dammfußes. Sie endet demnach momentan 39 m 

landseitig des bestehenden Dammfußes. Nach Fertigstellung der geplanten Sonderbau-

weise wird die Dammschutzzone nicht mehr so weit wie bisher in das Betriebsgelände 

hineinreichen. Zukünftig beginnt die DSZ schon landseitig des Dammverteidigungsweges. 

Die MiRO weist darauf hin, dass bei Leckagen von Leitungen sehr kurzfristig Aufgrabun-

gen erforderlich werden können. Hierzu erläutert der Vorhabensträger, dass die Damm-

schutzzone seit Inkrafttreten der Dammschutzverordnung in 1993 besteht. Grabungen tie-

fer als 0,5 m bedürfen einer Befreiung von den Vorschriften der Verordnung durch die un-

tere Wasserbehörde. Demnach müssten für alle tiefer als 0,5 m reichenden Baumaßnah-

men seit diesem Zeitpunkt beim ZJD der Stadt Karlsruhe Befreiungen eingeholt worden 

sein. Darin ist vermutlich auch die Vorgehensweise im Havariefall erläutert. 

�7�2�3�������1�l�F�K�V�W�H���6�F�K�U�L�W�W�H 

Die nächsten Schritte sind: 

 Erstellung und Abstimmung des Protokolls  

mit anschließender Veröffentlichung auf der Projektseite. 

 Abstimmungsgespräch mit dem Forst (Januar). 

 Vorstellung des Vorhabens im AUG am 28.2.2018. 

 Extra Termin mit dem Naturschutz (Mitte/Ende April) 

Teilnehmer werden sein:  

o Planungsteam, Verbände und Fachbehörden 

Es geht um: 

o Orientierende Bilanz des Eingriffsumfangs 

o Konzeption der Kompensation 

o Diskussion 

Vor dem Termin werden den Teilnehmern Unterlagen zur Verfügung gestellt  

(spätestens 2 Wochen vor der Sitzung) 

 Terminabstimmung für 3. PBK (voraussichtlich Mitte Juli)  

Vor dem Termin wird den Teilnehmern die Entwurfsplanung zur Verfügung gestellt (vo-

raussichtlich Mitte Juni) 
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�7�2�3�������9�R�U�V�F�K�O�l�J�H���]�X�U���Z�H�L�W�H�U�H�Q���%�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J���G�H�U���g�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�N�H�L�W 

Von Seiten des Naturschutzes wird darum gebeten, den Vorsitzenden des LNV zu dem 

separaten Termin „Naturschutz“ einzuladen. Ebenso wird angeregt den Naturschutzbeauf-

tragten der Stadt Karlsruhe zu diesem Termin hinzuzuziehen. Aus dem Teilnehmerkreis 

kamen darüber hinaus keine weiteren Vorschläge zur Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Bei der nächsten Pressemitteilung  ist die Einbindung der Stadteilzeitungen der Bürger-

vereine Knielingen, Daxlanden und Grünwinkel geplant und wird mit der Pressestelle des 

RPK abgestimmt.  

Die nächsten Schritte sind im Beteiligungsfahrplan dokumentiert.  

Es wird auf die Projektseiten im Internet verwiesen. Neue Infos werden dort veröffentlicht. 

 Dammertüchtigung Rheinhochwasserdamm XXV am Rheinhafen-Dampfkraftwerk 

Karlsruhe (RDK), (Los 1) 

 Dammertüchtigung Rheinhochwasserdamm XXVII an der Mineralölraffinerie Oberrhein 

(MiRO) (Los 2) 

�7�2�3�������$�E�V�F�K�O�X�V�V 

Herr Stelzer bedankt sich bei den Teilnehmern für das Engagement und die konstruktive 

Diskussion sowie die Fragen und Anmerkungen. 

�$�Q�O�D�J�H�Q���� 
Anlage 1 Teilnehmerliste 

Anlage 2 Tagesordnung 

Anlage 3 Vorträge des Vorhabenträgers und der beteiligten Fachplanungsbüros 

Anlage 4 Tabelle Fragen und Antworten im PBK 

Anlage 5 Beteiligungsfahrplan (Stand 12/2017) 

 

Arcadis Germany GmbH, im Dezember 2017 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Seiten/RHWD-XXVRDK.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Seiten/RHWD-XXVRDK.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Seiten/RHWD-XXVII.aspx
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Seiten/RHWD-XXVII.aspx
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Fragen und Anregungen im PBK 


Stand 12.12.2017  
 


 


 
 


 
   


 Hinweis: Die Antworten basieren immer auf dem aktuellen Stand der Planungen 
Die abschließende Festlegung erfolgt mit dem weiteren Planungsverlauf, dem Planfeststellungsantrag bzw. im förmlichen 
Rechtsverfahren. 
 


Nr. Bezug RHWD Frage, Anregung Antwort / weiteres Vorgehen 


1 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ist der Untersuchungsrahmen für die Um-
weltverträglichkeitsstudie endgültig festge-
legt? 


Der Untersuchungsrahmen wurde im Termin zum Umweltscoping besprochen 
und festgelegt. Eine Anpassung ist in begründeten Fällen möglich, aber die Aus-
nahme.  


2 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ist eine Veröffentlichung des Untersu-
chungsrahmens für die Umweltverträglich-
keitsstudie erfolgt/ vorgesehen? 


Die „Informationen zum Umweltscoping am 02.05.17“ sind auf der Projekthom-
page veröffentlicht. Zum Umweltscopingtermin erstellt die Genehmigungsbehör-
de ein Protokoll. 


3 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Kohärenzsicherungsmaßnahmen sind zu 
berücksichtigen. 


Der Untersuchungsumfang deckt auch Kohärenzmaßnahmen mit ab.  


4 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Wird das FFH-Gebiet im Rahmen der 
Dammpflege regelmäßig gepflegt? (FFH 
Managementplan) 


Es findet eine regelmäßige Dammpflege statt. Erste positive Auswirkungen sind 
bei der Kartierung im Rahmen der Umweltuntersuchungen bereits erfasst wor-
den.  
Die frühere Unterhaltung und Pflege der Hochwasserdämme basierte auf Einspa-
rungen und geforderter Effizienzrendite in allen Bereichen der Landesregierung. 
Die Abarbeitung erfolgte nach Priorisierung von unabweisbaren Maßnahmen. 
Seit dem Jahr 2013 wurde das Mahdregime gemeinsam mit den Naturschutzbe-
hörden unter Einbeziehung naturschutzrelevanter Aufgabenstellungen kontinuier-
lich optimiert. 
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5 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Können besonders wertvolle Bäume in der 
„Baumfreien Zone“ erhalten werden?  


Dies ist grundsätzlich denkbar, stellt aber die Ausnahme dar. Die Umsetzung 
muss im Einzelfall entschieden werden. 


6 
1. PBK 
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Wurden schon Kompensationsflächen aus-
gewählt?  


Zu diesem frühen Zeitpunkt gibt es noch keine konkreten Ausgleichsflächen. Die 
Suche nach geeigneten Maßnahmen wird sich vermutlich schwer gestalten, da 
andere Großprojekte (z.B. 2. Rheinbrücke) Kompensationsflächen benötigen. Es 
wird angestrebt den Großteil der Eingriffe auf oder in unmittelbarer Nähe des 
Dammes auszugleichen.  


7 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Die Kompensationsflächen sind soweit mög-
lich frühzeitig mit dem Forstamt abzustim-
men. 


Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Forstamt und der oberen Forstbehörde ist 
vorgesehen. 


8 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Fledermaushabitate sind zu berücksichtigen. 
Fledermaushabitate werden in den Bestandserfassungen mit aufgenommen und 
z.B. das Quartierverhalten der einzelnen Arten soweit möglich untersucht und 
dokumentiert. 


9 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ein Fokus ist auf die Beeinträchtigung des 
Waldes zu legen. 


Die Relevanz des Waldes findet entsprechende Berücksichtigung bei der Pla-
nung.  


10 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Es ist darauf zu achten, dass Kompensati-
onsmaßnahmen nach Möglichkeit nicht in 
das Schutzgut Boden eingreifen. 


Das Schutzgut Boden wird in der Untersuchung und bei der Wahl der kompensa-
tionsmaßnahmen berücksichtigt.  


11 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Werden alle Oberflächen des Dammkörpers 
umgestaltet?  


Der Damm muss gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik ertüch-
tigt werden. In welchem Umfang die jetzigen Dammoberflächen umgestaltet wer-
den müssen, zeigt der weitere Planungsfortschritt. 


12 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Bei der Umgestaltung der Oberflächen des 
Dammkörpers sind rare Arten besonders zu 
sichern. 


Besonders schutzbedürftige Arten werden bei den Erfassungen kartiert und be-
rücksichtigt. 
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13 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Sind Sonderlösungen für besonders wertvol-
le Habitate/besonders schützenswerte Be-
reiche möglich? 


Dies ist grundsätzlich denkbar, stellt aber die Ausnahme dar. Die Umsetzung 
muss im Einzelfall entschieden werden. 


14 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Eine Positionierung zu möglichen Ausnah-
metatbeständen im Landschaftsschutzgebiet 
Oberau sollte bis Ende des Jahres vorliegen. 


Die Anregung wird aufgenommen und soweit möglich umgesetzt. 


15 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ist es angedacht, eine Projektplattform zum 
Austausch von Daten mit dem PBK anzule-
gen? 


Dies ist derzeit nicht vorgesehen. Sobald sich die Notwendigkeit ergeben sollte, 
wird dieser Aspekt nochmals betrachtet. 


16 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Vorstellung des Vorhabens im AUG (Aus-
schuss für Umwelt und Gesundheit)  


In Rücksprache mit der Stadt Karlsruhe ist eine Vorstellung nach der 2. PBK-
Sitzung  angedacht.  


17 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXV 


Sind Vertreter der KVVH zum PBK eingela-
den? 


Die Karlsruher Versorgung- Verkehr- und Hafen GmbH (KVVH) wurde zum Pro-
jektbegleitkreis eingeladen, sieht aber keine Teilnahmeerfordernis. 


18 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXVII 


Sind Vertreter vom Motorbootclub zum PBK 
eingeladen? 


Vertreter des Motorbootclubs wurden bisher nicht eingeladen, da dieser nicht 
direkt betroffen ist. Eine Beteiligung am PBK wird erneut geprüft.  


19 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Bei der Pressearbeit sind die Bürgervereins-
zeitungen mit einzubeziehen.  


Die Anregung wird geprüft und ggfls. aufgenommen.  


20 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Die Bürgervereine Knielingen, Daxlanden 
und Grünwinkel sind in den PBK mit einzu-
beziehen. 


Die Anregung wird geprüft. Es wird zeitnah Kontakt aufgenommen. 


21 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Kann der PBK auch während der Bauzeit 
fortgeführt werden? 


Dies Entscheidung erfolgt nach dem der Planfeststellungsbeschuss bestands-
kräftig ist. 
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22 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Eine frühzeitige Einbindung des Referats 
53.2 insbesondere wegen naturschutzfachli-
cher Belange während dem Bau und der 
Unterhaltung wird angeregt. 


Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Referat 53.2, das für die bauliche Umset-
zung zuständig ist, erfolgt regelmäßig. Auch die Abstimmung und der Austausch 
während der Baumaßnahme ist gelebte Praxis im Regierungspräsidium. Am  
PBK nimmt ein Vertreter des Referats 53.2 teil. 


23 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Wird der Verlauf des Radweges verändert 
bzw. in der Planung und Bauphase berück-
sichtigt? 


Mit der Veränderung des bestehenden Dammes kann eine Auswirkung auf die 
Lage des Radwegs nicht ausgeschlossen werden. 


24 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXVII 


Landseitige Druckwasserflächen sollen er-
halten bleiben. 


Dieses Thema wurde bereits im Termin zum Umweltscoping besprochen. Im 
Rahmen der Baugrunderkundung wurden tiefere Bohrungen ausgeführt, um eine 
mögliche Beeinflussung des Grundwasserleiters besser einschätzen zu können. 
Wird in der weiteren Planung geprüft. 


25 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Welche Sonderlösungen gibt es? 


Aufgrund des frühen Planungsstandes und der vielen verschiedenen Randbedin-
gungen gibt es noch keine konkreten Lösungsvorschläge. Für Bereiche in denen 
die Regelbauweise aufgrund verschiedener Randbedingungen nicht ausgeführt 
werden kann, werden genehmigungsfähige Sonderlösungen gesucht.  


26 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXV 


Planungen für Rad- und Fußgängerwege 
sind in der Planung zu berücksichtigen. (ge-
plante Brücke über den Vorhafen KVVH) 


Generell erfolgt die Integrierung von Fremdplanungen nur, wenn konkrete Pla-
nungen vorliegen. Konzepte werden lediglich abgestimmt und soweit ohne grö-
ßeren Aufwand möglich berücksichtigt.  


27 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXV Der Vorhafen am RDK ist denkmalgeschützt. 


Der Denkmalschutz des Vorhafens ist bekannt und wird in der Planung berück-
sichtigt. 


28 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 
XXVII 


Eine enge und konstruktive Abstimmung mit 
der Planung „2. Rheinbrücke“ und den be-
nachbarten Industriebetrieben ist einzupla-
nen. 


Die Abstimmung der Betroffenen findet im Rahmen von regelmäßigen Gesprä-
chen statt. Abteilung 4 des RPK ist Mitglied des PBK. 


29 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Belange der Industrie sollten frühzeitig an-
gesprochen werden. (z.B. zur Einplanung 
von vorlaufenden Maßnahmen bei Sonder-
lösungen) 


Die Abstimmung der Betroffenen findet im Rahmen von regelmäßigen Gesprä-
chen statt.  
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30 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Im Planungsbereich sind Altablagerungen zu 
berücksichtigen. 


Die kartierten Altlasten wurden bei der geotechnischen Erkundung berücksichtigt. 


31 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Ist ein steilerer Böschungswinkel in diesem 
Projekt realisierbar? (z.B. zum Schutz be-
sonderer Bäume o.ä.) 


Steilere Böschungen werden im Rahmen von Sonderlösungen untersucht. Die 
Umsetzung muss im Einzelfall entschieden werden. 


32 
1. PBK  
Sitzung 


29.06.2017 


XXV 
XXVII 


Werden aktuelle Richtlinien der LUBW zur 
Herstellung artenreichen Grünlandes be-
rücksichtigt? (Dr. Treiber LUBW?) 


Die aktuellen Richtlinien der LUBW werden bei der Planung und der Umsetzung 
berücksichtigt.  


33 
2.PBK-  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Die Fragen Nr. 1 und Nr. 2 sind nicht ausrei-
chend beantwortet. 


Eine weitergehende Beantwortung wird vom Vorhabensträger nicht vorgenom-
men. 


34 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Kann zum Untersuchungsumfang eine Liste 
der in 2017 durchgeführten Untersuchungen 
und für 2018 geplanten Untersuchungen zur 
Verfügung gestellt werden? 


Die 2017 durchgeführten Untersuchungen werden in einer Liste aufgestellt und 
den Teilnehmern des PBK zur Verfügung gestellt. 


35 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Gibt es eine Liste der Arten, für die Aus-
gleichsflächen gesucht werden? 


Der momentane Stand wird an alle Teilnehmenden des Naturschutzabstim-
mungsgesprächs versendet. 


36 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Ergänzend wurde festgestellt, dass Artenlis-
ten alleine nicht zielführend sind. Entschei-
dend ist der für die jeweilige Art erforderliche 
Kompensationsaufwand, da nur damit ent-
sprechende Flächen gesucht werden kön-
nen. 


Die Anregung wird aufgenommen und in der Planung berücksichtigt. Dem Vor-
habensträger sind Flächenvorschläge für Kompensationsmaßnahmen sehr will-
kommen. Die Umweltverbände und –Behörden bieten an, den Vorhabenträger 
mit Vorschlägen zu unterstützen. Hierfür ist ein gemeinsamer Termin mit der 
unteren Naturschutzbehörde und den Umweltverbänden Mitte/Ende April ge-
plant. Die hierfür erforderlichen Unterlagen werden vom RPK spätestens 2 Wo-
chen vor diesem Termin zur Verfügung gestellt. 


37 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Ist die Umwandlung zum Waldmantel im 
forstrechtlichen Sinne ausgleichspflichtig 
oder nicht? 


Aus Sicht des Vorhabensträgers handelt es sich hierbei um eine temporäre Wal-
dinanspruchnahme nach § 11 LWaldG, die aus forstrechtlicher Sicht nicht kom-
pensationspflichtig ist. Dieser Sachverhalt ist mit der Forstdirektion abzustimmen. 


38 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Wird die aktuelle Kartierung der FFH-
Flächen der Eingriffs- und Ausgleichsbilanz 
bzw. den Kohärenzflächen zugrunde gelegt? 


Die Bewertungsmaßstäbe ergeben sich aus dem FFH Managmementplan und 
den eigenen Kartierungen. Alle weiteren Quellen werden mit berücksichtigt. 
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39 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Wie und in welchem Zeitrahmen ist eine 
Untersuchung der potentiellen Ausgleichs-
flächen vorgesehen? Wenn die Untersu-
chungen nicht vor März/April 2018 begonnen 
werden, könnte es zu Zeitverzügen im Pro-
jekt kommen. 


Es ist nicht üblich, für die Kompensation Flächen auszuwählen, die kein offen-
sichtliches Aufwertungspotential bieten. Im Rahmen der Aufwertung dieser Flä-
chen wird regelmäßig davon ausgegangen, dass keine erheblichen Nachteile für 
den Artenschutz oder Natura 2000 auftreten. Deshalb ist es nicht üblich, die Flä-
chen so detailliert wie die Eingriffsflächen zu erfassen. 


40 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Aus dem Teilnehmerkreis wird bezüglich der 
als FFH-Fläche geschützten Trockenrasen-
gesellschaften auf dem Damm darauf hin-
gewiesen, dass der Managementplan Vor-
gabe ist und eventuelle Verlustflächen mit zu 
berücksichtigen sind. 


Der FFH Managementplan wird in der Auswertung berücksichtigt. Fachlich und 
rechtlich ist es notwendig im Rahmen der Kohärenzsicherung einen mindestens 
gleichwertigen Zustand wieder herzustellen. 
 


41 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 
XXVII 


Sind das Dammwärterhäuschen und die 
Freianlage des Gartenbauamts landseitig 
des Dammes im Bereich des Pionierhafens 
von der Maßnahme betroffen? 


Durch die neue Scharte am Pionierhafen ist die Freianlage des Gartenbauamts 
bei km 1+740 betroffen. Eine Abstimmung mit dem Gartenbauamt ist erforderlich. 
Gleiches gilt auch für das Häuschen bei km 1+700, das als Stützpunkt der 
Dammunterhaltung bzw. Wasserwehr genutzt wird. Eventuelle Auswirkungen 
werden mit der Stadt Karlsruhe und dem Referat 53.2 bilateral abgestimmt. 


42 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 
XXVII 


Warum muss die Zufahrt zum Yachthafen 
um ca. 80 cm erhöht werden? 


Das vorhandene Straßenniveau wird im Bereich von km 0+000 bei einem Be-
messungshochwasser (BHW) überflutet. Die Straße muss daher auf Freibordni-
veau angehoben werden. Der Bemessungswasserstand im Yachthafenbereich 
liegt aufgrund der Leitdammfunktion des RHWD XXV niedriger und korrespon-
diert mit dem BWH am Pegel Maxau. 


43 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 
XXVII 


Wird eine Beweissicherung der Bestandslei-
tungen bzw. -anlagen, im Vorfeld der 
Spundwandarbeiten durchgeführt? 


Im Rahmen der Baumaßnahmen ist für die betroffenen Anlagen, insbesondere 
Kläranlage, Abwasserfeld, Horizontalfilter, etc., eine Beweissicherung vorgese-
hen. Im ersten Schritt erfolgte bereits ein Leitungsabfrage. Alle erfassten Bau-
werke werden in einer Bauwerksliste zusammengeführt. 


44 
2. PBK  
Sitzung  


12.12.2017 


XXV 
XXVII 


Aus dem Teilnehmerkreis wurde bezüglich 
der Kompensationsmaßnahmen der Wunsch 
geäußert, dass Landesflächen für Kompen-
sationsmaßnahmen verwendet werden sol-
len. In der Realität erfolgt die Bereitstellung 
der Kompensationsflächen oft durch die 
Kommune. Es wird der Wunsch geäußert, 
dass der Vorhabensträger Grunderwerb für 
erforderliche Kompensationsflächen durch-
führt. 


Die Möglichkeit wird in der weiteren Planung untersucht. 
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